
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 32/001/2013 
 
 

 Kreisausschuss am 18.03.2013 
 
Zu Punkt 20: Kommunalwahlen 2014 

- Aufhebung der Satzung des Kreises Mettmann über die 
Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreter in den Kreistag 
des Kreises Mettmann vom 20.09.1993 

 
Beschluss: 
 
Die Satzung über die Aufhebung der Satzung des Kreises Mettmann über die Verringerung der Zahl 
der zu wählenden Vertreter in den Kreistag des Kreises Mettmann – Anlage 4 – wird beschlossen. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

 Kreistag am 18.03.2013 
 
Zu Punkt 9: Kommunalwahlen 2014 

- Aufhebung der Satzung des Kreises Mettmann über die 
Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreter in den Kreistag 
des Kreises Mettmann vom 20.09.1993 

 
Auf Nachfrage von KA Gödde teilt Herr Hanheide mit, dass der Aufwand zum Neuzuschnitt der 
Kreiswahlbezirke finanziell nicht bezifferbar ist, bei der letzten Neueinteilung jedoch immens war.  
 
Anschließend erfolgt die Abstimmung über folgenden 
  
Beschluss: 
 
Die Satzung über die Aufhebung der Satzung des Kreises Mettmann über die Verringerung der Zahl 
der zu wählenden Vertreter in den Kreistag des Kreises Mettmann – Anlage 4 – wird beschlossen. 
  
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen 
 32 Ja-Stimmen CDU-Fraktion 

17 Ja-Stimmen SPD-Fraktion 
10 Ja-Stimmen Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  1 Enthaltung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  8 Ja-Stimmen FDP-Fraktion 
  4 Ja-Stimmen Fraktion UWG-ME 
  3 Ja-Stimmen Fraktion DIE LINKE. 
  1 Nein-Stimme KA Schneider  
  1 Ja-Stimme Landrat Hendele 

 
 
  
 


